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Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Ausschuss für junge Menschen 01.09.2004 
 
 
Kita-Gelder vom KreisAnfrage von Fr. Ehrenfort in der Sitzung am 16.06.2004, TOP 8.6 
 
 
In der Sitzung des Ausschusses für junge Menschen am 16.06.2004, TOP 8.6, bat Frau Ehrenfort um die 
Beantwortung folgender Fragen zum Thema Kita-Gelder vom Kreis: 
 
1. Wie viel Geld hat das Land an anteiligen Personalkosten bezahlt ? 
2. Welchen Betrag "verteilt" jetzt der Kreis ? Mehr oder weniger als siehe 1. ? 
3. Falls die Summe höher ist, wie kommt es, dass die Prozentzahlen sinken ? 
 
zu 1. 
Teil eines Entwurfes zur Neuordnung der Landesfinanzierung von Kindertagesstätten vom 23.02.2004 ist ein 
vorläufiger Verteilungsschlüssel, der für den Kreis Segeberg eine Auszahlungssumme von jeweils 5.718.000,-- € 
für die Jahre 2004 und 2005 vorsieht (im Vergleich hierzu: Im Jahre 2003 hat der Kreis 5.377.534,12 € vom 
Land erhalten). 
 
zu 2. 
In der am 19.05.2004 durch den Jugendhilfeausschuss beschlossenen Richtlinie des Kreises Segeberg zur 
finanziellen Förderung von Kindertageseinrichtungen wird von einem voraussichtlichen Anteil der verteilten 
Landesmittel von 5.718.000,-- € ausgegangen. 
In dem dazugehörigen Anschreiben des Kreises, weist dieser darauf hin, dass für die Abschlagszahlungen 2004 
ein vorläufiger einheitlicher Fördersatz von 20 % zugrunde gelegt wird. 
 
zu 3. 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass eine genaue Höhe der prozentualen Förderung noch nicht genannt werden kann. 
Die Verteilung der Mittel erfolgt nach dem "Torten"-Prinzip, sollten im Jahre 2003 und 2004 höhere 
Personalkosten im Kreisgebiet angefallen sein, kann sich der Förderungsbetrag verringern, bei gleichbleibenden 
Personalkosten kann von einer gleichen oder auch höheren Fördersumme ausgegangen werden. 
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